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Gemeinsame Amtliche
Bekanntmachungen

Energieberatung 
ein Service Ihrer GVV- Gemeinden
Energiespartipp: 
Was Sie als Hauseigentümer bei energie-

sparender Modernisierung oder als Mieter beim Energiesparen tun 
können, erfahren Sie bei einer kompetenten und kostenfreien Initial-
beratung von der KLiBA. Sie ist eine erste Orientierungshilfe und hilft 
Ihnen bei der Umsetzung Ihrer Energiesparziele auch mit Hilfe ver-
schiedener staatlicher Fördermöglichkeiten zu folgenden Themen:
• energetische Altbaumodernisierung 
• Neubau oder Sanierung zum Energieeffizienzhaus oder Passiv-

haus
• Heizungserneuerung, Erfüllung EWärmeG 
• Einsatz von erneuerbaren Energien
• Stromsparmaßnahmen
• Förderung und Zuschuss durch KfW, BAFA, Land und Kommune 

Die effektivste Strompreisbremse setzt beim Stromsparen an! Bei 
der KLiBA können Sie kostenlos Strommessgeräte ausleihen. 
Damit lässt sich auch der Stromverbrauch durch Leerläufe bezie-
hungsweise den Stand-by-Modus erkennen und verringern. 

Weitere Informationen über Energienutzung, Wärmeschutz oder 
Fördermöglichkeiten gibt es bei den KliBA-Energieberatern: diese 
sind regelmäßig für Sie im Rathaus vor Ort – natürlich kostenfrei und 
unverbindlich. Näheres finden Sie unter den amtlichen Nachrichten 
Ihrer Gemeinde. 
Nutzen Sie die kostenfreie Serviceleistung Ihrer Kommune!

Ämter & Behörden

Vierte Impfung ab sofort an DIA-Standorten, 
Impfstützpunkten und bei mobilen Impfaktio-
nen nach ärztlicher Aufklärung möglich
Das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis setzt die gestern angekündig-
te Empfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) zur zweiten 
Auffrischimpfung um und bietet ab sofort auch Viertimpfungen an. 

Die STIKO empfiehlt gesundheitlich besonders gefährdeten bzw. 
exponierten Personengruppen nach abgeschlossener Grundimmu-
nisierung und erfolgter erster Auffrischimpfung eine zweite Auf-
frischimpfung mit einem mRNA-Impfstoff. 

Dies betrifft Menschen ab 70 Jahren, Bewohnerinnen und Bewohner 
sowie Betreute in Einrichtungen der Pflege, Menschen mit Immun-
schwäche ab fünf Jahren sowie Tätige in medizinischen Einrichtun-
gen und Pflegeeinrichtungen (insbesondere bei direktem Patientin-
nen-, Patienten- sowie Bewohnerinnen- und Bewohnerkontakt). 

Die zweite Auffrischimpfung soll bei gesundheitlich gefährdeten Per-
sonengruppen frühestens drei Monate nach der ersten Auffrisch-
impfung mit einem mRNA-Impfstoff erfolgen. 

Personal in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen soll die 
zweite Auffrischimpfung frühestens nach sechs Monaten erhalten. 

„Nachdem das baden-württembergische Sozialministerium gestern 
erklärt hat, dass es bereits an der formalen Umsetzung der bald 
erwarteten offiziellen STIKO-Empfehlung zur zweiten Auffrischimp-
fung arbeitet, sind ab sofort auch in unserem Zuständigkeitsbereich 
Viertimpfungen möglich“, erklärt der ärztliche Leiter Impfen im Land-
ratsamt, Christoph Schulze. 

Ob jemand für eine vierte Impfung berechtigt ist und diese dann 
auch erhält, entscheidet der zuständige Arzt oder die Ärztin nach 
dem ärztlichen Aufklärungsgespräch im Impfstützpunkt, am DIA-
Standort oder bei der mobilen Impfaktion. 

Der Direktlink für die Online-Buchung von Impfterminen lautet: 
https://c19.rhein-neckar-kreis.de/impftermin. 

LESUNG MIT 
BRITTA & CHRISTIAN HABEKOST

Eintritt: 
18 Euro/VVK    
20 Euro/Abendkasse
Karten-Vorverkauf ab 
24.02.2022 bei:
Bücherei Mauer, Müller 
Lebensraum Garten.
Buchhandlung Staiger/
Bammental,
Oder per Mail: 
buecherei.mauer@gmx.de

„WEINGARTENGRAB“ – 
EIN ELWENFELSKRIMI.
So schillernd wie ein gro-
ßer Riesling: 
Privatermittler Carlos Herb 
in seinem vierten Pfalz-Fall!

Zwischen Weinreben und 
Pfälzer Lebensart wartet 
eine tödliche Überra-
schung… und jede Menge 
rasanten Krimi-Spaß!

Samstag, 12.März 2022 um 19.30 Uhr
Müller Lebensraum Garten/Café Elliot’s

Karl-Bühler-Schule GMS Meckesheim

TAG DER OFFENEN TÜR

Der Zugangs-Link wird auf der 
Internetseite der KBS veröffentlicht:

www.kbs-meckesheim.de

Mittwoch
16.02.2022
17 - 19 Uhr

VIRTUELLER

Präsentation im 
Live-Video
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Eschelbronn Lobbach-Wa. Lobbach-Lo. Mauer Meckesheim Mönchzell Spechbach

Bürgermeisteramt
Fax

95 09-0
95 09-50

9 27 91-0
9 27 91-25

9 27 91-90
9 27 91-95

92 20-0
92 20-99

92 00-0
92 00-15

13 44 95 00-0
95 00-60

FEUERWEHR
Gerätehaus
Kommandant
Handy

 
95 09-19
4 09 16

 
4 06 53

 
43 33 70 65

0176/32574137   

 
99 21 460

 
67 66

 
4 12 91

01 73/1 81 47 52

Wassermeister
nach Dienstschluss

01 72/6 23 47 41
0 62 26/4 00 57

07 21/49 97 03 08 0 62 23/9 25 56-0 92 00-82
01 72/6 23 86 44

95 00-12

Schule 4 24 56 4 01 84 - 99 17 68 92 00-70 92 00-90 4 00 35

Bauhof 0 62 26/
42 95 87

9 27 91-31
01 72/6 23 15 12

73 98
01 74/9 79 40 82

92 00-80
92 00-81

01 73-5 10 37 29
01 52-55 28 38 06

Forst 01 62/2 64 66 73 01 62/2 42 04 17 01 62/2 64 66 93 01 62/2 64 66 74 01 76/10 40 89 15

Halle Kultur- und
Sportzentrum

4 12 45

Wimmers-
bachhalle
97 12 10

Maienbach-
halle

4 06 66

Turnhalle/
Hallenbad

31 77

Auwiesen-
halle
26 75

Lobbachhalle
10 55

Turn- und
Festhalle
97 00 18

Wichtige Telefonnummern Vorwahl: 0 62 26 (Meckesheim)

Der Apotheken-Notdienstfinder 22 8 33*
von jedem Handy ohne Vorwahl · max. 69 ct/Min/SMS

Der Apotheken-Notdienstfinder 0800 00 22 8 33 Kostenlos aus dem Festnetz

www.aponet.de

Der Bereitschaftsdienst beginnt um 8.30 Uhr des angegebenen 
Tages und endet um 8.30 Uhr des darauffolgenden Tages. 

Verbandsbaubüro des GVV Elsenztal 0 62 26/92 00-51
(u. a. für Schnurgerüstabnahmen) 

Kläranlage Meckesheimer Cent 99 11 88 
Kläranlage Im Hollmuth  0 62 23/97 21 25
AVR Kommunal AöR Abfalltelefon 0 72 61/9 31-0
AVR GewerbeService GmbH –
Entsorgungslösungen für gewerbliche Abfälle: 06221/878-400
Ruftaxi-Verkehr Meckesheim/Lobbach
Taxi Elsenztal  06226/8862
Sozialstation Elsenztal 20 99
Ambulanter Hospizdienst Elsenztal e.V. 06226/9934077
Andrea Haasemann 01525 - 2845875
Ärztliche Bereitschaftsdienste 116 117
Pilzberatung, Peter Reiter 51 15
Bereitschaft der Zahnärzte 
Samstags, sonn- und feiertags in der Zeit von 10.00–12.00 Uhr.
Der diensthabende Zahnarzt ist über 0621-38000821 zu erfragen. 
In der übrigen Zeit ist der diensthabende Zahnarzt nur in dringen-
den Fällen telefonisch erreichbar.

Bereitschaft der Apotheken:

Freitag, 11.2. Stadt-Apotheke, Hauptstraße 12 
 Schönau, 0 62 28/82 41
Samstag, 12.2. Brücken-Apotheke, Bahnhofstr. 34 
 Neckargemünd, Tel. 0 62 23/9 72 84 00
Sonntag, 13.2. Christoph-Apotheke, Hauptstraße 47 
 Bammental, Tel. 0 62  23/9 51 70
Montag, 14.2. Weinberg-Apotheke, Sinsheimer Straße 5 
 Mauer, Tel. 0 62 26/9 93 93 40
 Schloss-Apotheke, Industriestraße 7 
 Eschelbronn, Tel. 0 62 26/9 51 30
Dienstag, 15.2. Steinach-Apotheke, Hauptstraße 12 
 Neckarsteinach, Tel. 0 62 29/4 44
Mittwoch, 16.2. Römer-Apotheke, Bammentaler Str. 13 
 Wiesenbach, Tel. 0 62 23/97 00 74
Donnerstag, 17.2. Paracelsus-Apotheke, Wiesenbacher Str. 37 
 Neckargemünd, Tel. 0 62 23/33 00

Polizei-Notruf 1 10

Polizeirevier Neckargemünd 0 62 23/9 25 40

Polizeiposten Meckesheim 13 36

Polizeiposten Waibstadt 0 72 63/58 07

Notruf (Feueralarm, Unfälle aller Art, Notarzt) 1 12

DRK-Krankentransporte  0 62 26/1 92 22

Behördenrufnummer 1 15

Malteser Rhein-Neckar 0 62 22/9 22 50

Kostenfreie Störunghotline des 
Gasversorgers (MVV) 0800 / 290 1000

Süwag Energie AG, Bammental  0 62 23/963 300
 im Störfall 0800/7962787

Wenn Sie nachts, am Wochenende oder an Feiertagen einen Arzt brau-
chen und nicht bis zur nächsten Sprechstunde warten können, ist der 
ärztliche Bereitschaftsdienst für Sie da. Wenn Sie die Rufnummer 116 117 
wählen, hören Sie in der Regel eine Bandansage, die Ihnen die Adresse 
der nächstgelegenen Notfallpraxis und die Öffnungszeiten nennt. Falls 
Sie aus medizinischen Gründen einen Hausbesuch benötigen, bleiben 
Sie in der Leitung. Sie werden sodann an die zuständige Rettungsleit-
stelle weitergeleitet, welche die Hausbesuche koordiniert. Der ärztliche 
Bereitschaftsdienst ist nicht zu verwechseln mit dem Rettungsdienst, 
der in lebensbedrohlichen Fällen Hilfe leistet. Bei Nötfällen alarmieren Sie 
bitte sofort den Rettungsdienst unter der Notrufnummer 112.
Den zahnärztlichen Notdienst finden Sie unter Tel. 06221 3544917.
Notrufnummer des ärztl. Bereitschaftdienstes Rufnummer 116117
Notfallpraxis in der GRN-Klinik Eberbach:
Öffnungszeiten: Sa/So 8.00 Uhr - Mo 7.00 Uhr; Feiertag 8.00 Uhr -  
Folgetag 7.00 Uhr
Notfallpraxis in der GRN-Klinik Schwetzingen:
Öffnungszeiten: Mo/Di/Do/Fr 19.00 Uhr – 24.00 Uhr; Mi 13.00 Uhr –
24.00 Uhr, Sa/So/Feiertag 8.00 Uhr - 24.00 Uhr

Ärztliche Bereitschaftsdienste
Notfallpraxis in der GRN-Klinik Sinsheim:
Öffnungszeiten: Mo/Di/Do 19.00 Uhr – Folgetag 7.00 Uhr; Mi 13.00
Uhr – Folgetag 7.00 Uhr, Freitag 19.00 Uhr – Mo 7.00 Uhr; Feiertag Vor-
tag 19.00 Uhr – Folgetag 7.00 Uhr
Patienten können ohne Voranmeldung zu den Öffnungszeiten in die
nächstliegende Notfallpraxis kommen.
Kinderärztlicher Notdienst, Kinderärztliche Notfallpraxis im Zentrum 
für Jugendmedizin, Universitätsklinikum Heidelberg, Im Neuenheimer 
Feld 110 (Altbau Chirurgische Klinik), 69120 Heidelberg
Öffnungszeiten: Mo, Di, Do: 19.00 - 22.00 Uhr;
Mi, Fr: 16.00 - 22.00 Uhr; Sa, So, Feiertag: 9.00 - 22.00 Uhr
Patienten können ohne Voranmeldung zu den Öffnungszeiten in die 
Notfallpraxis kommen
Allg. Notfallpraxis Buchen (Neckar-Odenwald-Kliniken):
Öffnungszeiten: Fr 19.00 - 22.00 Uhr; Sa/So/Feiertage: 8.00-22.00 Uhr
Allg. Notfallpraxis Mosbach (Neckar-Odenwald-Kliniken):
Öffnungszeiten: Mo/Di/Do/Fr 19.00 - 22.00 Uhr; Mi 13.00 - 22.00 Uhr 
Sa/So/Feiertag: 8.00 - 22.00 Uhr
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Zudem ist die Terminbuchung telefonisch bei der Corona-Hotline 
des Gesundheitsamtes (06221/522-1881 – unter der Woche erreich-
bar von 7.30 bis 16 Uhr sowie samstags und sonntags von 10 bis 
14 Uhr) möglich.

Absonderungsbescheinigungen für positiv 
auf das Coronavirus getestete Personen 
werden nur durch das Gesundheitsamt  
ausgestellt / Aufgrund der hohen Fallzahlen 
kann es zu Verzögerungen bei der Zustellung  
kommen 
Aus aktuellem Anlass weist das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-
Kreises, das auch für die Stadt Heidelberg zuständig ist, darauf hin, 
dass die Absonderungsbescheinigungen für mit SARS-CoV-2 infi-
zierte Personen nach wie vor nur vom Gesundheitsamt und nicht 
von den Kommunen ausgestellt werden.
Wer einer Absonderungspflicht nach der CoronaVO-Absonderung 
unterliegt, weil er oder sie nachweislich positiv auf eine Infektion mit 
dem Coronavirus getestet worden ist, erhält automatisch vom Ge-
sundheitsamt einen Bescheid zugeschickt, in dem über die Pflicht 
zur Isolation und den erforderlichen Zeitraum informiert wird. 
Daneben erhalten die Personen bei Bedarf auch eine Absonde-
rungsbescheinigung. Durch das aktuell enorm hohe Fallzahlauf-
kommen kann es momentan zu Verzögerungen bei der Zustellung 
dieser Unterlagen kommen.

Integrationsbarometer –  
Bis zum 20. Februar können Kreisein- 
wohnerinnen und Kreiseinwohner ihre  
Meinung zur Integration im  
Rhein-Neckar-Kreis abgeben
Mit dem Integrationsbarometer holt die Stabsstelle Integration des 
Landratsamts Rhein-Neckar-Kreis derzeit ein Stimmungsbild der Be-
völkerung zu den Themen Migration und Integration ein. Bei der Um-
frage handelt es sich um Phase 3 eines umfangreichen Beteiligungs-
verfahrens, das im Rahmen der Fortschreibung des Integrationskon-
zepts für die Jahre 2022 bis 2027 des Kreises durchgeführt wird. 

Seit dem Start des Integrationsbarometers am 24. Januar 2022 ha-
ben sich bereits über 300 Personen an der Umfrage beteiligt. Noch 
bis zum 20. Februar 2022 können die Kreiseinwohnerinnen und 
Kreiseinwohner an der Umfrage zur Integrationsarbeit des Rhein-Ne-
ckar-Kreises unter www.beteiligung-im-kreis.de/integrationsbarometer 
teilnehmen. Die Fragen des Integrationsbarometers stehen nicht 
nur auf Deutsch, sondern auch auf Arabisch, Englisch, Türkisch, 
Polnisch und Rumänisch zur Verfügung. Die Umfrage nimmt nicht 
mehr als fünf Minuten in Anspruch.

Hintergrundinformationen zur Fortschreibung des Integrationskon-
zepts und zum dazugehörigen Beteiligungsverfahren sind auch 
unter www.rhein-neckar-kreis.de/beteiligungsverfahren abrufbar. 

Veterinäramt- und Verbraucherschutz:  
Aktuelle Hinweise zur Geflügelpestsituation
Bereits seit dem Herbst treten in Baden-Württemberg immer wieder 
Fälle von Geflügelpest bei Wildvögeln auf. Durch Kontakte mit infi-
zierten Wildvögeln erkrankten in den vergangenen Wochen auch 
Vögel im Zoo Heidelberg sowie aktuell im Karlsruher Zoo an der 
Geflügelpest.
Das zuständige Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und 
Verbraucherschutz stuft das Risiko für weitere Geflügelpestausbrü-
che bei Wildvögeln im Land unvermindert als hoch ein. Verendete 
wildlebende Wasservögel und Greifvögel sind dem Veterinäramt 
und Verbraucherschutz im Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis zu mel-
den. Krank wirkende Vögel und Vogelkadaver sollten nicht berührt 
oder vom Fundort entfernt werden. Außerdem sollten Tierhalterin-
nen und Tierhalter im Rhein-Neckar-Kreis Kontakt mit dem Veterinär-
amt aufnehmen, sofern sie Geflügel und sonstige Vögel in Volieren, 
Freiland- oder Auslaufhaltung halten und bei einem Seuchenaus-
bruch in der Nähe ihrer Haltung eine Ausnahmegenehmigung von 
der Aufstallungspflicht benötigen. Dies gilt auch für Geflügelhaltun-
gen und Zuchtbetriebe, die Tiere oder von Tieren gewonnene Er-

zeugnisse vermarkten und bei einem Seuchenausbruch in einem 
Restriktionsgebiet liegen. Die Geflügelpest (aviäre Influenza) tritt bei 
gehaltenen Vögeln und bei Wildvögeln auf und führt nach meist 
sehr schweren Erkrankungsverläufen zu einem massenhaften Ver-
enden der Tiere. Die größte Gefahr für gehaltenes Geflügel geht von 
einem direkten oder indirekten Kontakt mit infizierten Wildvögeln 
aus. Deshalb ist es ganz besonders wichtig, dass alle geflügelhal-
tenden Betriebe - auch die ganz kleinen Haltungen - Vorsorge tref-
fen, um ihre Bestände vor einem Erregereintrag zu schützen. Dazu 
gehört vor allem die konsequente Einhaltung der Biosicherheits-
maßnahmen. 

Biosicherheitsmaßnahmen
• Halten Sie ihr Geflügel so, dass Wildvögel keinen Zugang zu 

ihrem Geflügel haben. Die Tiere sollten, soweit möglich, im 
Stall oder unter Schutzeinrichtungen gehalten werden.

• Füttern Sie ihr Geflügel nur an Stellen, die für Wildvögel nicht 
zugänglich sind.

• Tränken Sie ihr Geflügel nicht mit Oberflächenwasser (Regen-
wasser oder sonstiges Oberflächenwasser), zu dem Wildvögel 
Zugang haben. 

• Bewahren Sie Futter, Einstreu und sonstige Gegenstände, mit 
denen ihr Geflügel in Berührung kommen kann, für Wildvögel 
unzugänglich auf. 

• Sichern Sie die Ein- und Ausgänge zu ihrer Geflügelhaltung 
(Ställe, Grundstücke) gegen den Zutritt Unbefugter und stellen 
Sie sicher, dass fremde Personen (Besucher, Kinder, Kunden) 
und Haustiere nicht in ihren Stall bzw. in ihre Geflügelhaltung 
gelangen können. 

• Trennen Sie strikt zwischen Straßen- und Stallkleidung. Betre-
ten Sie den Stall nur mit einer betriebseigenen Schutzkleidung 
und separatem Schuhwerk. Schutzkleidung und Schuhe blei-
ben im Stall und müssen regelmäßig gereinigt, gewaschen und 
die Schuhe desinfiziert werden. 

• Gehen Sie nicht mit Straßenschuhen in den Stall, an der Sohle 
könnten Kot oder anderes Material von infizierten Wildvögeln 
sein, welches Sie dann in den Stall hineinbringen würden. 

• Anderenfalls müssen Sie die Schuhe vor dem Betreten des 
Stalles reinigen und danach desinfizieren (z.B. in einer mit Des-
infektionsmittel getränkten Wanne oder Matte). 

• Waschen Sie sich unmittelbar vor dem Betreten des Stalles die 
Hände. Stellen Sie sicher, dass jede Person, die Geflügel impft 
oder gewerbsmäßig z.B. Geflügel ein- oder ausstallt, vor Be-
ginn der jeweiligen Tätigkeit gereinigte und desinfizierte 
Schutzkleidung oder Einwegschutzkleidung anlegt und diese 
während der jeweiligen Tätigkeit trägt. 

• Die Schutzkleidung muss unverzüglich nach Gebrauch abge-
legt, gereinigt und desinfiziert oder, im Falle von Einwegschutz-
kleidung, unverzüglich unschädlich beseitigt werden. Nach 
jeder Ein- und Ausstallung von Geflügel müssen die dazu ver-
wendeten Gerätschaften und die frei gewordenen Ställe ge-
reinigt und desinfiziert werden. Transportmittel für Geflügel 
(Fahrzeuge, Anhänger, Kisten und Käfige) müssen nach jedem 
Einsatz gereinigt und desinfiziert werden. 

• Führen Sie regelmäßig eine Schadnagerbekämpfung in den 
Ställen und im Außenbereich durch. Sollten Sie vermehrt kran-
ke Tiere oder ungewöhnlich hohe Verluste bei Ihren Tieren fest-
stellen, dann informieren Sie unverzüglich Ihren Tierarzt. Bei 
erhöhten Tierverlusten im Bestand ist eine veterinärmedizini-
sche Untersuchung vorgeschrieben, um ein unklares Krank-
heitsgeschehen im Tierbestand abzuklären und das Vorliegen 
einer Infektion mit der Geflügelpest sicher auszuschließen. 

• Informieren Sie ihren Tierarzt bzw. ihre Tierärztin auch, wenn 
Sie einen starken Rückgang der Legeleistung und fehlende 
Gewichtszunahmen feststellen. 

• Bei einem Verdacht auf aviäre Influenza ist unverzüglich das 
Veterinäramt und Verbraucherschutz im Landratsamt Rhein-
Neckar-Kreis zu informieren. 

Kontakt 
Email:  veterinaeramt@rhein-neckar-kreis.de
Telefon: 06221 522-4265

Die Haltung von Hühnern, Enten, Gänsen, Fasanen, Perlhühnern, 
Rebhühnern, Tauben, Truthühnern, Wachteln und Laufvögeln ist ge-
mäß Viehverkehrsverordnung bei der zuständigen Behörde, das ist 
im Rhein-Neckar-Kreis das Veterinäramt und Verbraucherschutz im 
Landratsamt, anzuzeigen. Die entsprechenden Registrierungsanträ-
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Nach: Kartoffeln, Vorfrüchten mit N-reichen Ernteresten 

Auf: Anmoor und Moor, Flächen mit mehrjähriger organischer Dün-
gung und über 1,4 GV/ha LF. 

Außerdem besteht die Pflicht der Bodenprobenahme zur Stickstoff-
düngung auf Flächen, bei denen im Herbst 2020 erhöhte Nitratwer-
te gemessen wurden. In gefährdeten Grundwasserkörpern müssen 
in diesem Jahr zu allen Bewirtschaftungseinheiten Bodenproben 
entnommen werden. Bei den Sammelstellen liegen hierzu Merk-
blätter aus. 

Bei Fragen steht das Amt für Landwirtschaft und Naturschutz Sins-
heim unter Tel.: 06221/522-5305 oder -5306 zur Verfügung. 

Wettbewerb „Effizienzpreis Bauen und  
Modernisieren“ ausgeschrieben –  
Bewerbungen sind bis  
zum 31. März 2022 möglich
Ab sofort können sich private, öffentliche oder gewerbliche Bau-
herrinnen und Bauherren um den Effizienzpreis Bauen und Moder-
nisieren bewerben. Der Landeswettbewerb geht bereits in die dritte 
Runde. Prämiert werden Gebäude, die kostengünstig und zugleich 
energieeffizient modernisiert oder neu gebaut worden sind. 
Gesucht werden auch entsprechend vorbildliche Büro- und Verwal-
tungsgebäude, Geschäftshäuser oder Bildungsgebäude. 
Das Umweltministerium Baden-Württemberg verleiht Preise in meh-
reren Kategorien und ein Preisgeld von insgesamt 100.000 Euro. 
Bewerbungen sind bis zum 31. März 2022 möglich. 
Der Wettbewerb ist auf Gebäude in Baden-Württemberg beschränkt. 
Die Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer können sich alleine 
oder gemeinsam mit ihren Architektinnen und Architekten, Ingeni-
eurinnen und Ingenieuren sowie Energieberatungen für die Preis-
verleihung bewerben. Die Modernisierung oder die Neubaumaß-
nahme muss zwischen 1. Januar 2018 und dem Stichtag der Be-
werbung abgeschlossen sein. 

Die Preise werden am 8. Dezember 2022 im Weißen Saal des Neu-
en Schlosses in Stuttgart verliehen. 

Weitere Informationen gibt es unter 

Effizienzpreis Bauen und Modernisieren: Ministerium für Umwelt, 
Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg
(baden-wuerttemberg.de). 

Schulen & Bildungseinrichtungen
Gymnasium Bammental
Digitaler Tag der Offenen Tür am Gymnasium Bammental
Dieses Jahr ist es aufgrund der Coronasituation für die weiterfüh-
renden Schulen schwierig, die sonst üblichen lnformationsveran-
staltungen/Tage der Offenen Tür in Präsenz durchzuführen. Das 
Gymnasium Bammental bereitet daher einen Digitalen Tag der Of-
fenen Tür vor. Dieser findet am Samstag, 12. Februar 2022, von 
14.00 Uhr bis 15.30 Uhr statt. 

Interessierte Eltern der 4. Klasse und ihre Kinder können über die 
Schulhomepage Zugang erhalten (Menü: Aktuelles/Digitaler Tag der 
Offenen Tür bzw. Link: 

www.gymnasium-bammental.eu/digitaler-tag-der-offenen-tür). Die 
Schulhomepage hält viele weiterführende Informationen bereit 
(www.gymnasium-bammental.eu). 

Sonstiges

Einladung zur Online-Veranstaltung „Klima-
werkstatt Leader Kraichgau: Photovoltaik im 
Ländlichen Raum“ am 25.02.2022
Photovoltaik ist für den Klimawandel ein wichtiger Baustein. Diesen 
gilt es in den nächsten Jahren auszubauen. Hierfür stehen mehrere 

ge gibt es auf der Homepage des Landratsamtes Rhein-Neckar-
Kreis. Tierhalter und Tierhalterinnen, die ihre Geflügelhaltung bis-
lang nicht beim Veterinäramt und Verbraucherschutz angezeigt 
haben, sind aufgefordert, dies schnellstmöglich nachzuholen. 

Das Amt für Landwirtschaft  
und Naturschutz informiert: 
Gezielte Stickstoffdüngung mit dem  
Nitratinformationsdienst 
Auch in diesem Jahr besteht für Landwirte die Möglichkeit, Boden-
proben auf Nitrat-Stickstoff untersuchen zu lassen. Das Amt für 
Landwirtschaft und Naturschutz weist in diesem Zusammenhang 
darauf hin, dass die alten NID-Erhebungsformulare nicht mehr ver-
wendet werden können. Die neuen Formulare besitzen keine selbst-
klebenden Etiketten mehr; Begleitformulare und Klebeetiketten lie-
gen nun getrennt vor. An jeder Sammelstelle muss für jeden zu 
beprobenden Standort ein Erhebungsformular und zwei identische 
Etiketten mitgenommen werden. Dabei wird ein Etikett von außen 
auf die Probenbox aufgebracht, das andere (mit der identischen 
Nummer) auf das zugehörige Erhebungsformular. Nur Proben mit 
eindeutiger Zuordnung können bearbeitet werden. 

Außerdem ist es möglich, die Nitratstandorte online unter  
www.duengung-bw.de zu erfassen. 

Nach der Anmeldung mit den FIONA Zugangsdaten können Land-
wirte den Online-Erhebungsbogen ausfüllen und an das gewünsch-
te Labor absenden. Anschließend muss der ausgefüllte Bogen aus-
gedruckt und mit dem zugehörigen Etikett zum Standort versehen 
werden. Dieses Formular muss dem etikettierten Standort (mit der 
identischen Nummer) beigelegt werden. Wie bisher können weitere 
Untersuchungsparameter unterhalb des Adressfeldes in das Erhe-
bungsformular eingetragen werden. 

Kosten bei Anlieferung ins Labor: 6,30 € pro Schicht bzw. 12,60 € 
pro Beprobungsfläche (bei 2 Schichten) zuzüglich Mehrwertsteuer. 
Kosten incl. Transport von der Sammelstelle zum Labor: 7,00 € pro 
Schicht bzw. 14,00 € pro Beprobungsfläche (bei 2 Schichten) zu-
züglich Mehrwertsteuer. 

Die Probenahme sollte nicht früher als 14 Tage vor dem jeweiligen 
Düngetermin erfolgen. Die für die Bodenprobenahme kulturspezi-
fischen Probenahmezeiträume sind: 

Wintergetreide, Winterraps: ab Anfang Februar, 
Sommergetreide: Mitte Februar, 
Zuckerrüben: Anfang/Mitte März, 
Mais und Tabak: Mitte April, 
Mais im Problem- und Sanierungsgebiet:  späte Nmin zu Mais 
 etwa Ende Mai, 
Spargel: etwa Mitte Juni. 

Landwirte, die die Probenahme von fachkundigen Probenehmern 
vornehmen lassen wollen, erfahren die Adressen an den Sammel-
stellen. 

Geräte und Anleitungen sowie die gezogenen Bodenproben kön-
nen nach Anmeldung bei den dafür eingerichteten Sammelstellen 
abgeholt bzw. abgegeben werden: 

• Thomas Jost, Grasweg 8, 69124 Heidelberg. (0151/12723124)
• Holger Dehoust, Keilerweg 25, MA-Friedrichsfeld, Tel. 0172 8494353 
• ZG Heddesheim, Daimlerstr. 2, Tel. 06203 49030 
• Hof Nauert, Rennbahnstr. 50, Walldorf, Tel. 01520 5975798 

An den genannten Sammelstellen werden die Proben montags ab 
15.30 Uhr abgeholt. Über Abholtermine ab April kann per E-Mail 
informiert werden (Adresse bitte ins Auftragsformular eintragen). 

Im Bereich rund um Sinsheim können die Proben unmittelbar an 
das Labor Bioplan in Sinsheim-Steinsfurt geliefert werden. Die Öff-
nungszeiten sind von Montag bis einschließlich Freitag 8.30 bis 
17.00 Uhr; während des NID auch samstags. 

Das Amt für Landwirtschaft und Naturschutz bittet darum, vom An-
gebot des Nitratinformationsdienstes regen Gebrauch zu machen. 
In Problem- und Sanierungsgebieten ist auf Schlägen über 10 a die 
Messmethode vorgeschrieben. 

Zu: Mais, im 4-6 Blattstadium (Beprobungstiefe bis 90 cm), Kartof-
feln, Tabak, Spargel und Gemüse 
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Möglichkeiten zur Verfügung. Unsere Leader-Kulisse Kraichgau wird 
auch als Kornkammer für die weitere Region gesehen. 

Flächenverbräuche werden von der Landwirtschaft daher immer 
kritisch begleitet, gefährden sie doch die Grundlage für die Ernäh-
rung vieler Menschen. 

Gerne möchten wir uns im Rahmen der Fortschreibung unseres 
regionalen Entwicklungskonzepts (REK) mit Experten und Interes-
sierten über dieses Thema austauschen und durch Fachbeiträge 
informieren. Die Ergebnisse fließen in unsere Entwicklungsstrategie 
ein. Wir laden alle interessierten Kraichgauerinnen und Kraichgauer 
zur Online-Veranstaltung „Klimawerkstatt Leader Kraichgau: Photo-
voltaik im Ländlichen Raum“ am Freitag, den 25.02.2022 um 19 Uhr 
via WebEx Meeting recht herzlich ein. 

Das Programm und weitere Informationen sind auf unserer Internet-
seite unter https://kraichgau-gestalte-mit.de/klimawerkstatt einge-
stellt. 

Vor dem Hintergrund der - auch für eine Online-Veranstaltung - be-
grenzten Teilnehmerzahl, bitten wir um vorherige Anmeldung. Zur 
Zusendung des Teilnahmelinks ist eine Registrierung bis zum 20. 
Februar 2022 über das Onlineformular auf der oben genannten In-
ternetseite notwendig.

Großartiges Engagement für 
den Volksbund in Nordbaden
Viele Ehrenamtliche haben im Herbst des ver-
gangenen Jahres in Nordbaden um Spenden 

für die Arbeit des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. 
gebeten. So waren Schulklassen, einzelne Jugendliche, Ortschafts-
räte, Prominente aus Politik und Verwaltung, Reservistinnen und 
Reservisten, Mitglieder freiwilliger Feuerwehren und Soldatinnen 
und Soldaten der Bundeswehr wie auch einzelne Sammlerinnen 
und Sammler für den Volksbund in ganz Nordbaden unterwegs. Bis 
Ende Januar 2022 kamen noch Spenden aus der Region in der Be-
zirksgeschäftsstelle des Volksbunds in Nordbaden mit Sitz in Karls-
ruhe an.

Axel E. Fischer, Vorsitzender des Bezirksvorstandes, zeigte sich 
dankbar und erfreut über das Sammelergebnis in Höhe von 103.784 
€. Er sehe in dem Ergebnis auch ein Zeichen für den Rückhalt des 
Volksbunds in der Bevölkerung, dass trotz der Coronasituation sich 
so viele Menschen Zeit genommen haben, um Spenden zu erbitten. 
Bei der Sammlung 2020 lag das Ergebnis bei 37.357 €, weil weniger 
Sammler aufgrund der Pandemie mit der Spendendose unterwegs 
waren. 

Die Spenden würde für die Suche nach deutschen Kriegstoten und 
die Pflege der 32 Kriegsgräberstätten in 46 Staaten verwendet, auf 
denen etwa 2,8 Millionen Kriegstote bestattet sind, erklärte Bezirks-
geschäftsführer Volker Schütze. Zudem werde das Geld auch in die 
Bildungs- und Jugendarbeit des Volksbunds fließen. Jugendliche 
können z.B. durch den Besuch der örtlichen Kriegsgräber die Fol-
gen von Krieg und Gewalt in Vergangenheit und Gegenwart begrei-
fen.

Auch wenn der Volksbund seine gemeinnützige Arbeit im Auftrag 
der Bundesrepublik Deutschland ausübt, so finanziert er sich doch 
zum größten Teil über Spenden und Zuwendungen. Deswegen ist 
die jährliche Sammlung im Herbst für den Volksbund so wichtig.

Die Deutsche Rentenversicherung 
Baden-Württemberg informiert:
Plan B: Erziehungsrente

Manchmal verläuft das Leben nicht nach Plan. Erst glücklich in Fa-
milie und Beruf, dann geschieden und mit den Kindern allein zu 
Hause. Wenn dann auch noch der oder die Unterhaltszahlende 
stirbt, kann die Erziehungsrente der Rettungsanker sein. Denn die-
se Rente dient als Unterhaltsersatz und ermöglicht es damit, Kinder-
erziehung weiterhin in den Vordergrund zu stellen. Das teilt die 
Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg mit. 

Um diese Rente zu erhalten, müssen Erziehende vor dem Tod ihres 
geschiedenen Ehepartners mindestens fünf Jahre beitragspflichtig 
versichert gewesen sein. Auch dürfen sie nicht erneut verheiratet 
sein. Dann wird die Rente gezahlt – und zwar in Höhe der eigenen 
Erwerbsminderungsrente. Denn für die Rentenhöhe der Erzie-

hungsrente werden wie bei einer Erwerbsminderungsrente zusätz-
liche fiktive Zeiten berücksichtigt. 

Längstens wird die Erziehungsrente gezahlt, bis das jüngste Kind 
18 Jahre alt ist. Aus dem Rentenkonto des verstorbenen Elternteils 
besteht gegebenenfalls zusätzlich noch Anspruch auf Waisenrente. 

Weitere Informationen enthält die Broschüre »Hinterbliebenenrente: 
Hilfe in schweren Zeiten«. Sie kann kostenlos unter der Telefonnum-
mer 0721 825-23888 oder per E-Mail (presse@drv-bw.de) bestellt 
werden. Im Internet unter www.deutsche-rentenversicherung-bw.de 
steht die Broschüre ebenfalls als PDF zum Herunterladen zur Ver-
fügung. 

E-Rezept: Start verzögert sich
Eigentlich ist das E-Rezept, das Elektroni-
sche Rezept, seit dem 1. Januar 2022 
Pflicht. Gesetzlich Versicherte sollten nur 

noch elektronische Rezepte für verschreibungspflichtige Arzneimit-
tel erhalten. Aufgrund technischer Schwierigkeiten erfüllen aber 
noch nicht alle Arztpraxen die Voraussetzungen für das Ausstellen 
eines E-Rezepts. 

Das rosafarbene Papierrezept darf deswegen weiterhin ausgegeben 
werden. Einige Praxen können jedoch bereits E-Rezepte ausstellen. 
Um das E-Rezept in der Apotheke einzulösen, braucht man die of-
fizielle E-Rezept-App, die elektronische Gesundheitskarte und eine 
PIN-Nummer von der Krankenkasse. 

Den Rezeptcode kann man in der Apotheke dann per App öffnen 
oder das Rezept vorab an eine Apotheke senden. Für Versicherte 
ohne Smartphone oder Tablet kann das E-Rezept alternativ in der 
Arztpraxis mit Rezeptcode ausgedruckt und so in der Apotheke ein-
gelöst werden. 

Das E-Rezept soll stufenweise weiter ausgebaut werden, unter an-
derem für Heil- und Hilfsmittel.

Anzeigenannahme
für Ihr Amtsblatt

Industriestraße 20
74909 Meckesheim

anzeigen@wds-druck.de 0 62 26 / 99 39 - 19

0 62 26 / 99 39 - 0

www.wds-druck.de

SCHENKE 
LEBEN, 
SPENDE 
BLUT.
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Hauptamtsleiter Bürkle berichtet von einem Durchlass unter der Me-
ckesheimer Straße. Die Deutsche Bahn AG stellte bei einer turnus-
gemäßen Streckenkontrolle fest, dass der Durchlass unter der Me-
ckesheimer Straße sehr stark korrodierte Doppel-T-Träger vorweist. 
Gemeinderat Oehimg meint, dass der Durchlass der Bahn gehöre. 
Dieser wurde auch in der Vergangenheit immer wieder von der 
Deutschen Bahn AG repariert.
Bürgermeister Siesing kündigt an, dass die Schulsekretärin nächs-
tes Jahr in Rente gehen möchte, als spätester Renteneintritt ist der 
01.04.2023 datiert worden. Die Ausschreibung für eine Nachfolge 
wird voraussichtlich im März veröffentlicht. 
Bürgermeister Siesing informiert über gehäufte Krankheitsfälle in der 
Kindertagesstätte, durch diese kann der Mindestpersonalschlüssel 
nicht eingehalten werden, wodurch die Öffnungszeiten vermutlich 
verkürzt werden müssen. Des Weiteren beschäftigt sich die Firma 
Butschbacher gerade mit der Tür von der Kindertagesstätte, hier soll 
eine bessere Lösung als die Bestehende gefunden werden. 
Bürgermeister Siesing teilt mit, dass Herr Benno Künzig ab dem 
01.04.2022 neuer Revierförster mit Zuständigkeit für die Gemeinde 
Eschelbronn sein werde. 
Bürgermeister Siesing gibt bekannt, dass Hauptamtsleiter Bürkle in 
seiner Funktion als Bauamtsleiter die Gemeinde Eschelbronn im 
gemeinsamen Gutachterausschuss vertreten soll. 
Bürgermeister Siesing informiert, dass gemäß des § 11 Abs. 2 Nr. c 
der Satzung der Jagdgenossenschaft Eschelbronn vom Gemeinde-
rat ein Kassen- und Rechnungsprüfer zu bestellen ist. Da vom Rech-
nungsamt im Hause das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen 
der Jagdgenossenschaft geführt wird, wird der jeweilige Haupt-
amtsleiter der Gemeinde, also aktuell Hauptamtsleiter Bürkle, als 
Kassen- und Rechnungsprüfer vorgeschlagen. 

Verbandsversammlung des  
Gemeindeverwaltungsverbandes „Elsenztal“ 

tagte in Eschelbronn
Die fünf Gemeinden Lobbach, Mauer, Meckesheim, Spechbach und 
Eschelbronn bilden zusammen den Gemeindeverwaltungsverband 
„Elsenztal“ mit Sitz in Meckesheim, der gemeinsame Aufgaben für 
alle fünf Verbandsmitglieder wahrnimmt. Er wurde im Zuge der letz-
ten Kreisgebietsreform in den siebziger Jahren gegründet, um die 
Eigenständigkeit der fünf Gemeinden zu erhalten. Bis heute hat er 
sich als überörtlicher Verband bewährt. Er tagt in der Regel 2-mal 
im Jahr, dieses Mal war Eschelbronn Gastgeber. 
Themen waren neben der Haushaltsrechnung für 2022 und dem 
Haushaltsplan für 2022 vor allem geplante Änderungen des Flä-
chennutzungsplans in Mauer (Sonderbaufläche für Gärtnerei und 
Hotel) und ein Sachstandsbericht zum Thema Windenergie, der 
vom Büro Sternemann und Glup aus Sinsheim vorgetragen sowie 
von Bürgermeister Werner Braun aus Spechbach ergänzt wurde. 
Weiterhin wurde auch ein Antrag der Gemeinde Meckesheim auf 
eine Satzungsänderung behandelt und die Neufassung der Ver-
bandssatzung beschlossen. Ein weiterer Teil beschäftigte sich mit 
den seit den neunziger Jahren unveränderten Entschädigungen 
über die ehrenamtliche Tätigkeit für den Verband. Auch diese wurde 
einstimmig beschlossen. Am Ende stand die Neuwahl des Ver-
bandsvorsitzenden und des Stellvertreters an. Hier wurde Bürger-
meister Marco Siesing als Verbandsvorsitzender und Bürgermeister 
Maik Brandt als sein Stellvertreter einstimmig gewählt. Sie treten ihr 
Amt am 1. Juli 2022 an. Der bisherige Verbandsvorsitzende Bürger-
meister John Ehret aus Mauer beglückwünschte seine beiden Kol-
legen zu Ihrer Wahl. 

Amtliche Bekanntmachungen
Aus dem Gemeinderat
Bekanntgabe von Beschlüssen im elektronischen Verfahren 
bzw. aus nichtöffentlicher Sitzung vom 14.12.2021
Bürgermeister Siesing gibt bekannt, dass in der nichtöffentlichen 
Sitzung vom 14.12.2021 nur Sachstandsberichte, Bekanntgaben 
und Anfragen behandelt wurden. Im elektronischen Verfahren wur-
den keine Beschlüsse gefasst, lediglich Kenntnisgaben behandelt. 
Bauantrag auf Neubau einer Zelthalle für die Lagerung von 
Hackschnitzel, Flst.Nr. 7320, Industriestraße 75
Der Gemeinderat stellt das gemeindliche Einvernehmen i. S. d. § 36 
BauGB her und erteilt die entsprechenden Befreiungen von den 
Festsetzungen des Bebauungsplans „Breites Helmet II inkl. 1. Än-
derung“ (u.a. Baugrenze, Dachform).
Umbau und Erweiterung Dachgeschoss, Errichtung eines Car-
ports. Flst.Nr. 2, Neidensteiner Straße 8
Der Gemeinderat stellt einstimmig das gemeindliche Einvernehmen 
i. S. d. § 36 BauGB her.
Wasserversorgung Eschelbronn 
hier: Beratung und Beschlussfassung über die Vergabe von In-
genieurleistungen zur Erneuerung der Quellleitung
Der Gemeinderat beschließt die Vergabe der Ingenieurleistungen zur 
Erneuerung der Quellleitung für die Wasserversorgung der Gemein-
de Eschelbronn an die Firma RBS Wave in Stuttgart mit einer voraus-
sichtlichen anrechenbaren Summe von rund 56.000 EUR brutto.
Bürgerbus Eschelbronn-Neidenstein
hier: Beratung und Beschlussfassung über eine Nutzungsver-
einbarung
Der Gemeinderat stimmt einstimmig einer Nutzungsvereinbarung, 
mit den vorgeschlagenen Änderungen, über das Fahrzeug Volks-
wagen T 6.1 HD-BB-749 zu.

Gemeindeverwaltungsverband Elsenztal 
hier: Beratung und Beschlussfassung über die Weisungsertei-
lung an die Vertreter in der Verbandsversammlung für die Sit-
zung am 03.02.2022
Der Gemeinderat erteilt einstimmig seinen Vertretern in der Ver-
bandsversammlung die Weisung, den Beschlussvorschlägen ge-
mäß den Sitzungsvorlagen des GVV zuzustimmen.
Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2022
Der Gemeinderat nimmt den Haushaltsplanentwurf 2022 zur Kennt-
nis. Die Beschlussfassung des Haushaltsplans ist am 22. März 2022 
vorgesehen.
Bekanntgaben
Bürgermeister Siesing gibt bekannt, dass ein nicht mehr standsi-
cherer Holzmast an der Wiesenstraße 23 durch einen Stahlmasten 
ausgetauscht werden muss. Die Kosten belaufen sich auf 4.135,28 € 
brutto, die Maßnahme wird von der Firma Syna durchgeführt. 
Bürgermeister Siesing informiert, dass der Zuschuss für den Tier-
schutzverein Sinsheim und Umgebung e.V. von 0,50 € auf 1 € pro 
Einwohner erhöht werden soll. Dies entspricht einem Mehraufwand 
von 1.353,50 € für die Gemeinde Eschelbronn. Von links: BM Marco Siesing, BM John Ehret und BM Maik Brandt
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Bundesfreiwilligendienst  
an der Schlosswiesenschule  
Eschelbronn

Die Schlosswiesenschule Eschelbronn ist eine Ganztagsschule in 
offener Angebotsform nach SchG § 4a.
Zum 01.09.2022 bieten wir wieder die Möglichkeit im Bundes-
freiwilligendienst bei uns 1 Jahr persönliche Erfahrungen zu 
sammeln und sich einzubringen.
Der Bundesfreiwilligendienst an unserer Schule bietet eine ab-
wechslungsreiche Beschäftigung mit vielfältigen Tätigkeitsfeldern:
• Lehrkräfte bei der Erstellung von Unterrichtsmaterialien 

unterstützen und im Unterricht begleiten
• SchülerInnen in Kleingruppen fördern
• Begleitung bei Lerngängen
• Unterstützung des Sekretariats mit leichten Bürotätigkeiten
• Übernahme leichter handwerklicher Tätigkeiten und Unterstüt-

zung des Hausmeisters
• Aufsichtsführung während der Unterrichtspausen
• Aufsichtsführung während des Mittagessens
• Aufsichtsführung während der Lernzeit
• Unterstützung der Lehrbeauftragten bei den Nachmittagsangeboten
• Unterstützung der Erzieherinnen in der Kernzeit
Sie haben im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben eine 39 Std. Wo-
che und 30 Tage Urlaub. Die Urlaubstage können nur innerhalb der 
üblichen Schulferien beansprucht werden.

Amtsblatt Elsenztal – Eschelbronn

Wir erwarten von Ihnen, ...
•... dass Sie mindestens 18 Jahre alt sind.
•... dass Sie selbständig und eigeninitiativ arbeiten können.
•... dass Sie zuverlässig, verlässlich und pünktlich sind.
•... dass Sie offen und kontaktfähig sind.
•... dass Sie Spaß und Freude am Arbeiten mit Kindern und 

Jugendlichen haben.
•... dass Sie bereit sind, sich auch auf schwierige Situationen im 

Umgang mit Kindern einzulassen.
•... dass Sie über einen sicheren Umgang mit MICROSOFT Office 

verfügen.
Wünschenswert wäre, dass Sie Erfahrungen in der Kinder - und Ju-
gendarbeit im Verein, der Kirche oder anderen Organisationen mit-
bringen. Zudem bieten wir Ihnen die Möglichkeit in einem Zweitages-
praktikum erste Erfahrungen zu sammeln und sich uns vorzustellen.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an die Gemeinde Eschel-
bronn, Bahnhofstraße 1, 74927 Eschelbronn, „Bewerbung BUFDI 
Schlosswiesenschule“.

Termine & Veranstaltungen
 Informationen zur  
 Abfallwirtschaft für Eschelbronn 
Abfuhr- und Sammeltermine auf einen Blick Februar 2022

2Rad-Behälter und Glasbox: 

Restmüll Biomüll Grüne Tonne 
plus Glasbox 

17. 18. 24. 14.

Nur nach vorheriger Anmeldung (Tel:07261/931-310) werden abgeholt: 

Sperrmüll/Altholz Grünschnitt 
17. 22.

Bei fett markiertem Datum handelt es sich um einen vom Regel-
abfuhrtag abweichenden Abfuhrtermin. 
Elektrogeräte/Schrott und Alttextilien/Schuhe: Keine Veröffentli-
chung der Abfuhrtermine mehr. Der Abholtermin wird Ihnen nach 
der Anmeldung schriftlich mitgeteilt. 

 Energiespartipp 
 Energieberatung - Ein Service Ihrer  
 Gemeinde Eschelbronn
Was Sie als Hauseigentümer bei energiesparender Modernisierung 
oder als Mieter beim Energiesparen tun können, erfahren Sie bei 
einer kompetenten und kostenfreien Initialberatung von der KLiBA. 
Sie ist eine erste Orientierungshilfe und hilft Ihnen bei der Umset-
zung Ihrer Energiesparziele auch mit Hilfe verschiedener staatlicher 
Fördermöglichkeiten zu folgenden Themen:
• energetische Altbaumodernisierung 
• Neubau oder Sanierung zum Energieeffizienzhaus oder 

Passivhaus
• Heizungserneuerung, Erfüllung EWärmeG 
• Einsatz von erneuerbaren Energien
• Stromsparmaßnahmen
• Förderung und Zuschuss durch KfW, BAFA, Land und Kommune 
Die effektivste Strompreisbremse setzt beim Stromsparen an! Bei 
der KLiBA können Sie kostenlos Strommessgeräte ausleihen. Damit 
lässt sich auch der Stromverbrauch durch Leerläufe beziehungs-
weise den Stand-by-Modus erkennen und verringern. 
Weitere Informationen über Energienutzung, Wärmeschutz oder 
Fördermöglichkeiten gibt es bei Ihrem KLiBA-Energieberater Herr 
Eckard Leitlein - für Sie kostenfrei und unverbindlich.
Interessenten können unter der Telefonnummer 06221 99875-0 (KLi-
BA) einen Termin vereinbaren für die nächste Beratung im Rathaus 
Eschelbronn, Bahnhofstraße 1, Zi.9, am Donnerstag, den 10.03.2022 
zwischen 16 -18 Uhr.
Nutzen Sie die kostenfrei Serviceleistung Ihrer Kommune!

Für unsere Kindertagestätte „Die Holzwürmer“ suchen wir zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt.

Erzieher, pädagogische Fachkräfte nach § 7 
KiTaG in Voll- und Teilzeit sowie geeignete 

Aushilfskräfte (m/w/d)
In der kommunalen Kindertagesstätte „Die Holzwürmer“ mit Au-
ßenstelle werden aktuell 135 Kinder in 4 Krippen- und 4 Kinder-
gartengruppen mit unterschiedlichen Betreuungszeiten betreut. 
Ausführliche Informationen über die Gemeinde und die Kinder-
tagesstätte erhalten Sie unter www.eschelbronn.de. 

Das erwarten wir:
eine abgeschlossene Berufsausbildung zum staatlich anerkannten 
Erzieher oder pädagogische Fachkraft (m/w/d) im Sinne des § 7 
KiTaG sowie Freude und Engagement im Umgang mit Kindern und 
Eltern. Ebenso setzen wir Flexibilität und Teamfähigkeit voraus.

Das dürfen Sie erwarten: 
• Unbefristete Tätigkeit in einer Gemeinde mit hohem Wohnwert 

und sehr guter Verkehrsanbindung
• BIKE-Leasing
• Vergütung nach TVöD SuE inkl. zusätzlicher Altersversorgung
• Jahressonderzahlung und eine außertarifliche Zulage
• Regelmäßige Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen 
Schwerbehinderte Bewerber (m/w/d) werden bei gleicher Eig-
nung besonders berücksichtigt.
Wir freuen uns über Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen, 
die Sie bitte an die Gemeinde Eschelbronn, Bahnhofstraße 1, 
74927 Eschelbronn oder personalamt@eschelbronn.de (eine 
Datei mit max. 20MB) richten. Wir bitten um Verständnis, dass 
eingegangene Bewerbungsunterlagen nicht zurückgesandt wer-
den. Für Fragen steht Ihnen die Einrichtungsleitung Frau Range 
(Tel. 06226/41851) oder das Personalamt (Tel. 06226/9509-15) 
gerne zur Verfügung.
Mit der Zusendung der Bewerbungsunterlagen stimmen Sie der 
Erhebung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im 
Zusammenhang mit diesem Personalauswahlverfahren zu.
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Sonstiges
PRESSEMITTEILUNG
Großartiges Engagement für den 
Volksbund in Nordbaden
Sammlung brachte trotz Corona ein
beachtliches Ergebnis

Karlsruhe, 03.02.2022
Viele Ehrenamtliche haben im Herbst des vergangenen Jahres in 
Nordbaden um Spenden für die Arbeit des Volksbunds Deutsche 
Kriegsgräberfürsorge e.V. gebeten. So waren Schulklassen, einzel-
ne Jugendliche, Ortschaftsräte, Prominente aus Politik und Verwal-
tung, Reservistinnen und Reservisten, Mitglieder freiwilliger Feuer-
wehren und Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr wie auch 
einzelne Sammlerinnen und Sammler für den Volksbund in ganz 
Nordbaden unterwegs. Bis Ende Januar 2022 kamen noch Spen-
den aus der Region in der Bezirksgeschäftsstelle des Volksbunds 
in Nordbaden mit Sitz in Karlsruhe an.
Axel E. Fischer, Vorsitzender des Bezirksvorstandes, zeigte sich 
dankbar und erfreut über das Sammelergebnis in Höhe von 
103.784€. Er sehe in dem Ergebnis auch ein Zeichen für den Rück-
halt des Volksbunds in der Bevölkerung, dass trotz der Coronasi-
tuation sich so viele Menschen Zeit genommen haben, um Spenden 
zu erbitten. Bei der Sammlung 2020 lag das Ergebnis bei 37.357€, 
weil weniger Sammler aufgrund der Pandemie mit der Spenden-
dose unterwegs waren.
Die Spenden würde für die Suche nach deutschen Kriegstoten und 
die Pflege der 32 Kriegsgräberstätten in 46 Staaten verwendet, auf 
denen etwa 2,8 Millionen Kriegstote bestattet sind, erklärte Bezirks-
geschäftsführer Volker Schütze. Zudem werde das Geld auch in die 
Bildungs- und Jugendarbeit des Volksbunds fließen. Jugendliche 
können z.B. durch den Besuch der örtlichen Kriegsgräber die Folgen 
von Krieg und Gewalt in Vergangenheit und Gegenwart begreifen.
Auch wenn der Volksbund seine gemeinnützige Arbeit im Auftrag 
der Bundesrepublik Deutschland ausübt, so finanziert er sich 
doch zum größten Teil über Spenden und Zuwendungen. Des-
wegen ist die jährliche Sammlung im Herbst für den Volksbund 
so wichtig.

Zu verschenken
Bauholz, Kabeltrommeln und Paletten
Kostenlos abzugeben am Standort Eschelbronn.
Gerne auch große Mengen.
Nach Vereinbarung unter
jmatthias@bbv-deutschland.de
0160/620895
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Vereine und Organisationen
FC 1920 Eschelbronn e.V.
06.02.2022 war der FV Mosbach (Bezirksliga – nicht  
Landesliga) auf dem Kallenberg zu Gast
Viele dachte das Spiel fällt dem „schlechten“ Wetter zum 
Opfer. Andere hatten den Schild zum Sportplatz abgeris-
sen - sollten die Mosbacher den Platz nicht finden? 

Wenn das der Plan war - nicht wirklich gut und sollte zukünftig unter-
lassen werden. Leider muss jetzt der Verein einiges an Arbeit in-
vestieren, um den Schild wieder zu befestigen.
Das Spiel selbst war natürlich stark vom Wetter geprägt.
Neben starkem Regen und Wind war der Platz auch sehr tief. Aber 
es waren immer wieder schönen Aktionen zu sehen. Zu erwähnen 
das 1 : 2 durch einen schönen Heber von Jonas Abendroth und das 
TOR von Philipp Eicker zum 2 : 2. Mosbach zog dann mit 2 : 4 da-
von. Nicola Schmitt und Daniel Pöhnl holten doch noch einen Aus-
gleich auf den Kallenberg.
Schön ist anders - Wetter, Platz etc.. aber wichtig ist zu spielen und 
einen Vergleich herzustellen.
13.02.2022 geht es nach Reichartshausen - Anstoß 14 Uhr - auch 
hier sind wieder Besucher recht herzlich willkommen

SG Schwarzbachtal / TV Eschelbronn Handball
Ergebnisse vom Wochenende:
mD-Jugend  - TSV Handschuhsheim  26.15
mC-Jugend II - SKV Sandhofen  27:34
Die restlichen Partien wurden abgesetzt bzw. mussten ausfallen!

Berichte:
mD-Jugend - TSV Handschuhsheim  26.15 (14:5)
Nach dem in der letzten Woche entfallene Spiel war man gespannt, 
ob es wieder Spielausfälle geben würde. Der Gegner hatte ebenso 
wie wir mit Personalmangel zu kämpfen. Dennoch konnte pünktlich 
angepfiffen werden. Die ersten Angriffe fanden gleich ihr Ziel und so 
stand es nach 6 Minuten schon 5:0, bevor der Gegner den ersten 
Treffer markieren konnte. Nach einer Auszeit des Gegners standen 
plötzlich nur noch 5 Feldspieler bei H‘schuhsheim auf der Platte, 
wegen Übelkeit musste der sechste Spieler pausieren. Um gleiche 
Spielverhältnisse zu schaffen, nahmen wir ebenfalls einen Spieler 
vom Feld. Der Gegner konnte uns trotzdem zu keiner Zeit gefährlich 
werden und man ging mit einem komfortablen Vorsprung in die 
Halbzeitpause. In der zweiten Spielzeit ließen wir nichts mehr an-
brennen und erhöhten stetig unser Torkonto. Einige Konzentrations-
schwächen unserer Jungs verhinderten ein höheres Endergebnis. 
Gut gemacht Jungs.
Für die ASG im Einsatz: 
J. Zangel (Tor/1), T. Baldauf (4), J. Emmerling, L. Tauner (1), R. Seib 
(4), M. Böhler (7), J. Kreß (5), I. Schäfer (4), L. Zintz (Tor).

Vorschau:
12.02.2022:
16.00 KuSG Leimen - ASG mC-Jugend 
16.45 SG Eding/Fried - ASG mB-Jugend
19.00 SG Walldorf - SG Herren
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13.02.2022:
11.30 TSV Wieblingen - ASG mD-Jugend
12.30 SKV Sandhofen - ASG mC-Jugend
13.15 HG Oft/Schwetz 2 - SG Damen
Heimspieltag in Meckesheim
11.15 SG mE-Jugend - TSG Wiesloch 2
14.00 SG wC-Jugend - JSG Rot/Malsch 2
17.15 SG wA-Jugend - HSG Bergstr.
-> Wir bitten darum, auf mögliche, kurzfristige Änderungen zu achten!

Infos, Bilder, Berichte findet ihr auf facebook unter SG Schwarz-
bachtal und auf sg-schwarzbachtal.com

Schützenverein 1924 Eschelbronn e.V.
4. Ligawettkampf Luftpistole Kreisoberliga
Stebbach-Eschelbronn  4:1
(Wagenblaß 364-359, Arnoldt 355-366, Schick 
330-339,Butschbacher U. 319-321, Miesel 318-320).

Luftgewehr Kreisliga A
Eschelbronn - Hilsbach  0:3
(Wagenblaß 357-360, Eisenbeis 349-357, Gorzitza 281-352)

Kreismeisterschaften Armbrust 10m
Mannschaft Herren III 
1. Eschelbronn 1052 (Wagenblaß,Prutky,Eisenbeis)
Einzel Herren III: 1.Ralf Prutky 352, 2.Jürgen Eisenbeis 336.
Herren IV: 1.Heinrich Wagenblaß 364.
Luftpistole Mehrkampf offene Klasse (nur Einzelwertung)
2. Heinrich Wagenblaß 324, 3. Ralf Prutky 313.
Luftpistole Standard
1. Heinrich Wagenblaß 335, 3. Ralf Prutky 306.
Luftgewehr Auflage Senioren I /II
2. Eschelbronn 871 (Wagenblaß.Prutky,Arnold) 
Einzel Senioren I: 2. Ralf Prutky 292, 3.Steffen Arnold 282.
Senioren II: 1.Heinrich Wagenblaß 297.
Luftpistole Senioren II: 1. H.Wagenblaß 292.

BUND - Ortsverband
Großes Interesse beim Baum-
schnittkurs für Streuobstbäume 
mit Kursleiter Peter Martin

Mit diesem riesigen Interesse beim Baumschnittkurs für Streuobst-
bäume hatte beim BUND niemand gerechnet, aber die Freude dar-
über war bei den Organisatoren natürlich groß. 
Rund 40 „Streuobstwiesenfans“ kamen auf einem Baumstück ober-
halb des Lohbrunnens zusammen, um Wissenswertes rund um den 
Baumschnitt zu erfahren.

Einige gaben zu, hauptsächlich wegen des Glühmostes gekommen zu 
sein, der in der Pause von Doris Nitsche-Schork ausgeschenkt wurde.
Unterstützt wurde Peter Martin von Bernd Widmaier, der mit großer 
Teleskopsäge entsprechend den Vorgaben des Kursleiters die er-
forderlichen Schnitte vornahm.
Aber man startete in den Vormittag zuerst mit dem Setzen eines 
jungen Baumes, einer Quitte. 
Wichtig ist, dass der Baum feine Wurzeln hat, sonst wächst er nicht 
an.- Das Pflanzloch kann mit Gartenerde als Nahrungsergänzung 
angereichert werden. Auf keinen Fall sollte Kompost verwendet wer-
den, der für die jungen Wurzeln zu scharf ist. Mit etwas Koblauch im 
Pflanzloch können die Mäuse ferngehalten werden. Der junge Baum 
wird an einem Pfahl angebunden, allerdings mit etwas Abstand da-
zwischen, um Abschürfungen zu vermeiden. 
Den frisch gesetzten Baum schneidet Peter Martin nach der Metho-
de „Oeschberg-Palmer-Schnitt“mit einem Leitast in der Mitte und 3 
bis 4 weiteren Ästen nach außen, die noch leicht eingekürzt werden, 
um sie zum Wachstum anzuregen.

Es wird darauf hingewiesen, dass man bei alten Obstbäumen keine 
dicken Äste im unteren Bereich schneiden sollte, da diese nicht 
mehr die Kraft haben, die Wunden zu schließen. 
Dann drohe die Fäulnis. Die meiste Kraft haben die oberen Äste, die 
auch geschnitten werden können, was Bernd Widmaier dann auch 
eindrucksvoll demonstrierte.
Von vielen fachkundigen und professionellen Kursteilnehmern wur-
de die Frage der abzusägenden Äste leidenschaftlich diskutiert. Hier 
ist der Kursleiter der Meinung, bei stark verwachsenen und schon 
lange nicht mehr geschnittenen Bäumen nicht alles auf einmal her-
auszuschneiden, sondern nur etwa ein Drittel des Astbestandes.
Weiterhin wurde der Zeitpunkt des Schnittes bei Kirschen und all-
gemein beim Steinobst thematisiert. Hier sollte der Schnitt im Som-
mer bei der Ernte erfolgen, dann könne der Baum die Wunden bes-
ser verschließen.
Die Wasserschosser sollten nach Meinung des Fachmanns nicht 
alle auf einmal entfernt werden, sondern Zug um Zug. Ansonsten 
würden sie weiter „schießen“.
Sehr willkommen war bei allen Kursteilnehmern die „Glühmoststär-
kung“ und die Butterbrezel zur Pause. Besonders der warme Most 
sorgte bei einigen „Fröstelnden“ dafür, dass sie langsam wieder 
auftauten.

Nach einem 3-stündigen kurzweiligen und lehrreichen Vormittag be-
dankten sich die Kursteilnehmer bei Peter Martin für seine Ausfüh-
rungen, die jetzt an ihre Obstbaumbestände ran gehen wollen, um 
mit einem fachgerechten Schnitt zum Erhalt der Streuobstwiesen 
beizutragen.
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Streuobstpädagoge Peter Martin (Bildmitte) vermittelte in einem 3-stündigen Baum-
schnittkurs viel Fachwissen an die zahlreich erschienenen Teilnehmer

Groß war der Andrang am Glühmoststand, denn der ein oder andere Kursteilnehmer 
war zur Pause doch schon etwas durchgefroren
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Einladung zur Monatsversammlung
Herzliche Einladung zur unserer Monatsversammlung am Donnerstag, 
10.02.2022 um 19:00 Uhr im Gasthaus zum Löwen in Eschelbronn.
Alle Bundler und Naturinteressierte sind herzlich willkommen.

Beste Grüße
Peter Martin

KallenbergRäuber  
Naturkindergarten e.V. 
Am Samstag, 12.02.2022 findet der Arbeitseinsatz 
des KallenbergRäuber Naturkindergarten e.V. statt
Geplante Arbeiten:
- Hecken schneiden 
- Bäume fällen
- Absturzsicherungen
- marode Holzbänke / Unterstände abreißen
- allgemeine Säuberungen

Wer hat, bitte eigene Geräte mitbringen. (z.B. Handschuhe, Hecken-
schere, Harke, Besen...)
Wir hoffen auf zahlreich helfende Hände.
Für das leibliche Wohl ist natürlich gesorgt.

Siedlergemeinschaft Eschelbronn
e-mail:sg-eschelbronn@verband-wohneigentum.de
http://www.verband-wohneigentum.de/sg-eschelbronn;
https://www.verband-wohneigentum.de/baden-wuerttemberg

Mitgliederversammlung:
Die für Mittwoch, 23. Februar 2022 im Gasthaus zum „Löwen“ ge-
plante Mitgliederversammlung mit dem Hauptthema „Fusion mit der 
SG Zuzenhausen“ muss leider wegen der anhaltenden Corona-Pan-
demie auf einen späteren Termin verschoben werden. 

Tipps und Tricks von der Gartenberatung
des Verbandes Wohneigentum (VWE)

Garten neu? Garten umgestalten?
Gewusst wie

Unerlässlich für einen schön gestalteten Garten ist eine gute Pla-
nung unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten. Da ein 
Hausgarten aber mit der Zeit „wachsen“ wird, ebenso wie sich die 
Bedürfnisse der Nutzer verändern, kann er nie fertig sein. Wichtig 
ist es, grundlegende Nutzungsansprüche festzulegen und umzu-
setzen, wie die Wegeführung, Sitzplätze und das Pflanzen großer 
Bäume. Bevor Sie also mit der Neu- oder Umgestaltung Ihres Gar-
tens loslegen, lohnt es sich, ein paar Dinge zu berücksichtigen und 
zu überdenken.
Grundstück / Landschaft
• Zuschnitt und Lage des Geländes, Geländehöhen
• Baurecht: Bauordnungsplan/Grünordnungsplan
• Schutzbestimmungen (Natur und Landschaftsschutz, Baumschutz)
• Leitungs- und Kabelpläne beachten
• Klimaverhältnisse (Ausgesetzte/windige Lage, Sonnenscheindau-

er, Nord- oder Südseite, Niederschläge).
• Bodenverhältnisse (sandiger oder lehmiger Boden, Staunässe 

oder gute Wasserführung).
• Vorhandene Vegetation und vorhandene bauliche Elemente
Planungsrecht
• Vorhandene Baugesetze und Verordnungen
• Nachbarschaftsrecht beachten
Finanzierung / Pflegeaufwand
• Sind die finanziellen Mittel zur Realisierung der Planung vorhanden?
• Welcher Pflegeaufwand soll betrieben werden?
• Wer übernimmt die Pflege?
• Was kosten die Pflege und der Unterhalt?
Nutzung festlegen
• Wie soll der Garten genutzt werden? Welche Elemente sollen ein-

geplant werden? Z.B. Spielrasen, Teich, Gemüsegarten, Feuer-
stelle, Gewächshaus, Spielgeräte, Tischtennisplatte, verschiede-
ne Sitzplätze, Obstbäume...

• Bedürfnisse der Nutzer (wichtig ist hier vor allem das Alter).
• Welcher Gartentyp soll es sein? Englischer Garten, naturnaher 

Garten, Steingarten, japanischer Garten … Gerade bei kleinen 
Gärten empfiehlt es sich bei einem Thema zu bleiben.
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Gestaltung
• Räume bilden durch Hecken, Rankelemente, Sträucher und Bäu-

me, Mauern und Pergolen.
• Wege festlegen und interessant durch den Garten führen.
• Sitzplätze festlegen unter Berücksichtigung von Sonne, Schatten 

und Blickpunkten. Nischen schaffen
• Höhenunterschiede bringen Bewegung in den Garten.
• Gestaltungsregeln beachten (z.B. der Goldene Schnitt). Farb- und 

Formkontraste sorgen für Spannung, ein Zuviel davon für Unruhe.
Materialien- und Pflanzenauswahl
• Welche Materialen sollen verwendet werden? Holz, Naturstein, 

Beton oder Stahl? Nicht zu viele verschiedene Materialien mi-
schen.

• Bereits beim Pflanzen auf die spätere Größe achten. Für jeden 
Garten gibt es inzwischen eine große Auswahl kleinkroniger 
Hochstämme. Meist wird zuviel und zu dicht gepflanzt.

• Viel heimische Gehölze und möglichst wenige Koniferen verwen-
den. Die meisten Nadelgehölze können nicht zurückgeschnitten 
werden. Sie bringen viel Schatten und wenig Abwechslung in ei-
nen Garten und bieten wenig Nahrung für Vögel und Insekten.

• Späteren Schattenwurf beim Pflanzen von Bäumen beachten.
• Statt kleiner, pflegeaufwendiger Rasenstücke lieber bodende-

ckende Stauden verwenden.
• Kaufen Sie Ihre Pflanzen in einem Fachhandel (Baumschule). Hier 

finden Sie die entsprechende Auswahl und Beratung.
Ausführung
• Die Anlage eines Gartens ist, bei frostfreiem Boden, das ganze 

Jahr über möglich.
• Bei Pflanzungen empfiehlt es sich jedoch, diese im Herbst oder 

Frühjahr anzulegen.
• Bei Erdarbeiten darauf achten, dass der Boden nicht zu nass ist, 

da dies zu einer Schädigung durch zu starke Verdichtung führen 
kann.

• Es empfiehlt sich zuerst die „groben“ Arbeiten zu erledigen, d.h. 
Terrassen, Wege, Mauern, Pergolen, Teich etc. anzulegen. Oft-
mals werden dafür große Maschinen benötigt. Zur fachgerechten 
Ausführung sollten diese Arbeiten Fachfirmen des Garten- und 
Landschaftsbaus überlassen werden.

• Danach wird der Mutterboden aufgetragen, bei Rasenflächen rei-
chen 15-20 cm, bei Pflanzflächen sollten es 30-40 cm sein.

• Alle Pflanz- und Rasenflächen müssen bis in die Tiefe wasser-
durchlässig sein!

• Bei der Pflanzung nach der Größe vorgehen, zuerst die Bäume, 
dann Sträucher, Leitstauden, Begleitstauden, Bodendecker und 
schließlich die Zwiebel- und Knollenpflanzen setzen. (Bei der 
Pflanzung jeweiliges Nachbarrecht beachten!)

• Jetzt noch die Rasenflächen anlegen, die Aussaat sollte in der Zeit 
von April bis September erfolgen, um eine gutes Anwachsen zu 
ermöglichen.

• Lassen Sie sich mit der Erstellung Ihres Gartens Zeit. Erstellen Sie 
bei Geldknappheit vorerst Provisorien statt dauerhaft mit billigen 
Materialien zu arbeiten. Beispiele: Eine Böschung statt Beton-
pflanzringe zur Hangabstützung und später eine Natursteinmauer. 
Kiesbelag statt billigem Pflaster und später Natursteinplatten …

• Bauen Sie im ersten Jahr auf den Pflanzflächen Gründüngungs-
pflanzen an. Optimal sind Gründüngungsmischungen aus meh-
reren Arten. (Phacelia, Lupinen, Wicken, einjährige Kleearten 
usw.)

Sven Görlitz
Quelle: Webseite www.gartenberatung des Verbandes Wohneigentum

Auf einer gut platzierten Gartenbank lässt sich der eigene Garten gemütlich genießen. 
© Pixabay
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Donnerstag, 17.02.
18.00 Uhr Teenkreis im Gemeindehaus Eschelbronn
18.30 Uhr Abendgebet im Gemeindehaus Neidenstein
Freitag, 18.02.
16.30 Uhr Jungschar im Gemeindehaus Eschelbronn
Sonntag, 20.02.
09.00 Uhr Gottesdienst BIBELWOCHE in der Kirche Nei denstein / 

Jugendreferentin Heidi Butschbacher
10:10 Uhr Winterkirche BIBELWOCHE (Daniel 7)  

im Gemeindehaus Eschelbronn;  
Kollekte: Badische Posaunenarbeit / Heidi Butschbacher

Wochenspruch: Daniel 9, 18
Wir liegen vor dir mit unserm Gebet und vertrauen nicht auf 
unsre Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit.

Liebe Gemeinde,
beten und handeln können wir nicht gegeneinander ausspielen, 
fehlt eines davon, gibt es nach Martin Luther keinen Nutzen: „Man 
muss beten, als ob alles Arbeiten nichts nützt, und arbeiten, als ob 
alles Beten nichts nützt.“ Wenn wir nicht beten, fehlt dem Handeln 
die Barmherzigkeit Gottes. Und wenn wir beten ohne zu handeln, 
dann fehlt uns die Barmher zig keit Gottes. So lasst uns beten und 
mit Gottes Barmherzigkeit handeln, dann merken wir, was Dietrich 
Bonhoeffer meint, wenn er sagt: „Das Gebet ersetzt keine Tat, aber 
es ist eine Tat, die durch nichts zu ersetzen ist.“ 
Beten heißt auch Verantwortung übernehmen. Wir dürfen uns nicht 
angesichts von Krank heit von Angst bestimmen lassen: Angst ist ein 
schlechter Ratgeber. Viel besser ist es, un se re Anliegen und Sorgen 
vor Gott zu bringen. Denn Beten ist keine Passiv-Tätigkeit der Chris-
ten, die sonst nichts Wichtiges im Reich Gottes oder in dieser Welt 
leisten könn ten. Beten ist vielmehr die aktive Beteiligung an der 
Herrschaft Gottes in dieser Welt.
Darum machen wir es wie Daniel und übernehmen Verantwortung 
für unseren Ort, für Deutschland und für die Welt.

Pfarrer Ralf Krust

Änderung der Corona-Verordnung bezüglich unserer 
Gottesdienste
Liebe Gottesdienstbesucher, 
aufgrund der Verordnung der Landesregierung und der Anordnung 
der Kirchenleitung müssen wir ab dem 20. Februar die Gottes-
dienste nach der 3-Regel (geimpft, genesen, getestet) durch führen. 
Bitte bringen Sie zum Gottesdienst den entsprechenden Nachweis 
mit, er wird am Eingang kontrolliert. Vielen Dank für Ihre Mithilfe.
Pfarrer Ralf Krust

Konfirmandenanmeldung für die Konfirmation 2023
Die Terminabsprache für die offizielle Anmeldewoche zum 
Konfirmanden un terricht (15.02.2022 bis 19.02.2022) findet ab 
08.02.2022 statt. Bitte meldet Euch im Pfarramt an (06226/41856 
bzw. eschelbronn-neidenstein@kbz.ekiba.de). Ein gemeinsamer 
Anmel de- und Einführungs abend ist dieses Jahr voraussichtlich 
nicht möglich.
Die 2023er Konfirmanden haben bereits ein Einladungsschreiben vom 
Pfarramt erhalten. Solltest Du versehentlich kein Anschreiben erhalten 
haben, dann melde Dich bitte im Pfarramt. Wir freuen uns auf Dich!

Gemeindewoche 2022
Die Planungen zu unserer Gemeindewoche schreiten weiter voran. 
Notieren Sie sich die Zeit vom 13.03.2022 bis 19.03.2022 schon 
heute in Ihrem Kalender und freuen Sie sich über unsere Angebote. 
Nähere Infos folgen.

Das ANDERE Frauenfrühstück
Am Mittwoch, 16.03.2022 von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr findet unser 
nächstes ANDERE Frauenfrühstück statt. Unter Wahrung der Vor-
schriften wird dieses Frühstück mit kleinem Imbiss sowie Kaffee und 
Tee im Rahmen unserer Gemeindewoche stattfinden. Frau Linde 
Walch referiert zu „Einer muss doch anfangen“ - Sophie Scholl - wie 
aus einem begeister ten Jungmädel eine erbitterte Widerstands-
kämpferin wurde“. Einlass nur mit 2G, d.h. ge impft und genesen. 
Bitte melden Sie sich vorab im Pfarramt Eschelbronn mit Namen 
und Telefonnummer an (eschelbronn-neidenstein@kbz.ekiba.de / 
06226-41856).

Jahreshauptversammlung verschoben
Der Gesangverein Lyra sagt seine Jahreshauptversammlung, im 
Veranstaltungskalender der Gemeinde Eschelbronn mit Datum 
18.02.2022 veröffentlicht, aus coronabedingten Gründen, ab. 
Die diesjährige Jahreshauptversammlung wird zu einem späteren 
Zeitpunkt stattfinden, der Termin wird rechtzeitig bekanntgegeben.

Ursula Nussko, 1. Vorsitzende,
Gesangverein „Lyra“ 1864 Eschelbronn e.V.

DRK Ortsverein Eschelbronn
Herzliche Einladung zur  
Mitgliederversammlung

am Donnerstag, den 17. März 2022 um 20.00 Uhr
im Bereitschaftsraum des DRK in der Alten Schule

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Totengedenken
3. Tätigkeitsbericht der Vorstandschaft
4. Jahresberichte der Kassenverwalterin
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Aussprache über die Berichte
7. Entlastung der Vorstandschaft
8. Wünsche und Anträge
9. Verschiedenes
Die Angehörigen der Mitgliederversammlung können Anträge zur 
Änderung oder Ergänzung der Tagesordnung in Textform stellen. 
Diese müssen begründet werden und sind spätestens drei Tage vor 
dem Versammlungsbeginn beim Ortsvereinsvorsitzenden (Florian 
Baldauf, Ambelwiesenstrasse 14, Eschelbronn) einzureichen.

Florian Baldauf, 1. Vorsitzender

VdK Ortsverband  
Eschelbronn - Epfenbach
www.vdk.de/ov-epfenbach
1. Vorsitzender: August Seel

Terminänderung der Generalversammlung
Die Generalversammlung findet nicht am 06.03.2022 statt.
Neuer Termin ist am Sonntag, den 03.04.2022 im Carl-Ullmann-
Haus in Epfenbach.
Weitere Informationen folgen, bleiben Sie gesund!

Kirchliche Nachrichten
Ev. Kirchengemeinde Eschelbronn

Ev. Pfarramt, Neidensteiner Str. 7, 
74927 Eschelbronn, Pfarrer Ralf Krust,

Tel. 06226/41856 - Email: eschelbronn-neidenstein@kbz.ekiba.de, 
www.kirche-eschelbronn-neidenstein.de

Pfarrbüro Öffnungszeiten: 
Di. 9.00 Uhr - 11.00 Uhr + Do. 16.00 Uhr - 18.00 Uhr

Jugendreferentin: Heidi Butschbacher 
Email: jugendreferentin@kirche-eschelbronn-neidenstein.de

Kirchliche Nachrichten ab So. 13. Februar 2022
Sonntag, 13.02.
09.00 Uhr Winterkirche BIBELWOCHE (Einführung und Daniel 3) 

im Gemeindehaus Eschelbronn / Pfarrer Ralf Krust
10:10 Uhr Gottesdienst BIBELWOCHE in der Kirche Neidenstein / 

Pfarrer Ralf Krust
Dienstag, 15.02.
16.30 Uhr AB-Gemeinschaft im Gemeindehaus Eschelbronn
Mittwoch, 16.02.
06.00 Uhr TauFRISCH – Gebets-Gottesdienst im Gemein de-

haus Eschelbronn
17.00 Uhr Konfirmandenunterricht im Gemeindehaus Eschel bronn
20.00 Uhr Hauskreis mit Pfarrer Ralf Krust

Leistungschor beim Badischen Chorverband
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Hausmeisterstelle
Wir besetzen ab sofort eine Hausmeisterstelle für unsere ev. Kir-
chengemeinde Eschel bronn/Neidenstein. Die Wochenarbeitszeit 
beträgt 2,0 Stunden und wird nach TVÖD ver gü tet. Hauptaufgaben 
sind Rasen mähen, Hecken schneiden, Schnee räumen und 
handwerk li che Tätigkeiten im ev. Gemeindehaus Eschelbronn.
Wer hat Interesse?
Schriftliche Bewerbungen bitte an das ev. Pfarramt Eschelbronn, 
Neidensteiner Str. 7, 74927 Eschelbronn, Telefon: 0 62 26 / 4 18 56.

Information zu unseren Gruppen und Kreisen
Unsere Gruppen und Kreise finden teilweise statt. Bitte informieren 
Sie sich im Amts- und Nachrichtenblatt, auf unserer Homepage, 
kontaktieren Sie die Gruppen lei ter oder fragen Sie bei uns im Pfarr-
amt nach (06226/41856).

Nutzen Sie auch Radio-, Fernseh- und Online-Angebote
Digitale Angebote finden Sie unter www.bibeltv.de, www.erf.de, 
www.ekiba.de/kirchebegleitet (hier sonntags auch ein Online-
Gottesdienst). 

Gottesdienste
Bitte beachten Sie die Besonderheiten des Infektions schutz kon-
zeptes unter www.kirche-eschelbronn-neidenstein.de/gottesdienste 
oder als Aushang am Eingang der Kirchen.

Persönliche Gespräche
Für persönliche Gespräche steht Pfarrer Krust weiterhin am Telefon 
gerne zur Verfügung. Nutzen Sie hierzu auch unseren Anrufbeant-
worter, Pfarrer Krust ruft Sie zurück. 

Predigten
Sonntagspredigten finden Sie auf unserer Homepage, in den 
Schriftenboxen bei den Kirchen oder wir bringen Ihnen diese 
auch gerne nach Hause. Kontaktieren Sie uns telefonisch oder 
per Mail (predigtabo@krust.de). 

Beten verbindet
Die Glocken der Kirchen läuten täglich morgens, mittags und 
abends, um den Tag zu struk tu rie ren. Nutzen Sie dies für ein 
Gebet zum Tagesbeginn, ein Mittagsgebet und ein Abend ge bet. 
Vorschläge dazu finden Sie auf unserer Homepage.
Außerdem läuten die Glocken der Evangelischen Kirche jeden 
Abend um 19.00 Uhr für 3 Minuten. Sie rufen auf zum persönli-
chen Gebet zuhause. Dazu können Sie z.B. eine Kerze ins Fens-
ter stellen. Oder Sie singen am offenen Fenster das Lied „Jesus 
ist kommen, Grund ewiger Freude“. Damit zeigen wir uns ver-
bunden mit den Menschen in unserer Umgebung und den Kran-
ken, Einsamen und Trauernden.

Gebetsnetz
Vertrauensvolle Beter aus unseren Gemeinden bringen ganz ano-
nym und vertraulich Ihre Gebets anliegen unterstützend vor Gott. 
Gesammelt werden Ihre Anliegen bis Montag abend bei Christina 
Hilbel Tel.Nr. 42 95 71, im Gebetskästchen in der Kirche oder unter 
gebetsnetz@kirche-eschelbronn-neidenstein.de.

Kath. Pfarramt Mariä Himmelfahrt, Waibstadt 
So sind wir für Sie erreichbar:

Tel. 07263-40921-0, 
Sprechzeiten: Mo, Die, Do, Fr 9.00 - 12.00 Uhr, 

Die 14.30 - 17.00 Uhr,  Do 14.30 - 18.00 Uhr 
Mittwoch geschlossen 

Homepage: www.se-waibstadt.de 
In seelsorglichen Notfällen: Tel. 07263-40921-29 

Bitte ggf. auf dem Anrufbeantworter Ihren Namen und Ihre 
Nummer hinterlassen.

Kath. Gemeinde Eschelbronn / Neidenstein 
Sonntag 13. Februar 2022 
10.15  Neidenstein  Messfeier (Pfarrer Vogelbacher) 
10.15  Eschelbronn  Messfeier (Pfarrer Maier)

3G in Gottesdiensten ab 14. Februar 2022 
Corona-Hinweise für Gottesdienstbesucher 
Die Seelsorgeeinheit Waibstadt weist darauf hin, dass laut Informa-
tionen des Landes BadenWürttemberg ab dem 14. Februar 2022 
eine Mitfeier des Gottesdienstes in geschlossenen Räumen in den 
Alarmstufen I und II nur mit einem gültigen 3G-Nachweis möglich 
ist. 
Der 3G-Nachweis kann durch einen aktuell gültigen Impf-, Genese-
nen- oder Testnachweis erfolgen. Die genauen Regelungen werden 
mit der neuen Fassung der Instruktion zur Feier der Liturgie in der 
kommenden Woche bekanntgegeben, die unter www.ebfr.de/corona 
veröffentlicht wird. 
Unseren Erfahrungen nach waren in unserer Kirchengemeinde Got-
tesdienste bislang in allen Phasen der Corona-Pandemie dank Ab-
stand, Maskenpflicht und strengen Hygienekonzepten sicher. Doch 
wie schon so oft in dieser Pandemie müssen die Kirchengemeinden 
sich wie andere auch auf weitere Änderungen der Situation und der 
geltenden Vorgaben einstellen und dafür Vorbereitungen treffen: 
„Wir tun weiterhin alles dafür, dass möglichst viele Menschen die 
Gottesdienste sicher und würdig mitfeiern können. Trotzdem stellt 
3G in Gottesdiensten unsere Haupt- und Ehrenamtlichen vor große 
Herausforderungen und bedeutet vor allem für unsere Ordner eine 
persönliche Belastung. Unsere 
Gottesdienstbesucher bitten wir, rechtzeitig vor den Gottesdiensten 
zur Kirche zu kommen, damit die 
Nachweise in Ruhe kontrolliert werden können.“ 
Der Impfnachweis muss zur digitalen Erfassung mit einem QR-Code 
ausgestattet sein (Handy oder Kärtchen mit QR-Code) Als Testnach-
weis gelten: 
Tests eines entsprechenden Leistungserbringers (Apotheke, Test-
zentrum etc.), Tests, die im Rahmen einer betrieblichen Testung er-
worbenen wurden.
Vielen Dank für Ihr Verständnis. 
 
FFP2-Maskenpflicht bei allen Gottesdiensten 
Bei Gottesdiensten in Innenräumen gilt (ebenso wie bei anderen 
kirchlichen Veranstaltungen sowie bei Besucherverkehr in geschlos-
senen Räumen) generell die Maskenpflicht. Mit Wirkung ab dem 12. 
Januar 2022 hat der Landesgesetzgeber die schon bisher geltende 
Maskenpflicht folgendermaßen nachgeschärft: „Innerhalb geschlos-
sener Räume müssen in der Warn- und den Alarmstufen Personen 
ab Vollendung des 18. Lebensjahres eine Atemschutzmaske (FFP2 
oder vergleichbar) tragen.“ Wir bitten um Beachtung, dass medizi-
nische bzw. OP-Masken nicht mehr ausreichen! 
 
Meditative Kirchenführung in Waibstadt
für Firmanden, Eltern von Erstkommunionkindern und Firmanden 
sowie alle Interessierten. 
…einmal die vertraute Kirche ganz neu wahrnehmen, die Stille in ihr 
spüren, einen neuen Blickwinkel auf Gewohntes gewinnen. Viel-
leicht ist unser Angebot eine gute Möglichkeit, zur Ruhe zu kommen 
und sich ein wenig verzaubern zu lassen. Es wird wieder einzelne 
neue Stationen geben, sodass auch für all‘ jene, die in früheren 
Jahren schon daran teilgenommen haben, etwas Neues dabei sein 
wird. Die Kirchenführung wird von Gemeindereferentin Carola von 
Albedyll gestaltet. 
Wann: Sonntag, 13. Februar 2022 um 19.00 Uhr in der katholischen 
Kirche in Waibstadt. 

Firmung 2022 
Ein paar Stationen unseres Firmweges liegen schon hinter uns. 
Mitte Dezember trafen wir uns mit 12 Firmanden und Firmandinnen, 
um persönliche Weihnachtskarten für die Bewohner des Johanniter-
hauses zu schreiben und zu basteln. Es entstanden wahre Kunst-
werke, die bei der Andacht im Rahmen der Weihnachtsfeier den 
Bewohnern übergeben werden konnten. 
Am 15. Januar machten wir uns mit einer weiteren Gruppe auf den 
Weg nach Heidelberg. Unsere Wanderung führte zunächst zum 
Kloster Neuburg, wo Pfarrer Maier uns ein wenig über den Benedik-
tinerorden erzählte. Dann ging es weiter durch den Wald zur Jesui-
tenkirche, wo wir die „Krippe am Fluss“ kennenlernten. Erschöpft 
und ein wenig durchgefroren fuhren wir dann mit der S-Bahn zurück 
nach Waibstadt. Am 18. Januar feierten wir in großer Zahl unseren 
ersten Stationsgottesdienst in Epfenbach, der unter dem Thema 
stand: „Unsere Gaben sind unsere Aufgaben.“ 

Amtsblatt Elsenztal – Eschelbronn
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Jetzt stehen die nächsten Veranstaltungen an und wir hoffen, dass 
sie alle auch stattfinden können. 
13.02.22, 19.00 Uhr:
Meditative Kirchenführung in Waibstadt 
16.02.22, 20.00 Uhr:
3. Katechetenabend in Waibstadt 
20.02.22, ab 14.00 Uhr: 
Besuch der Jugendkirche in Mannheim
03.03. + 07.03.22, 18.00 Uhr:
Abende der Versöhnung in Neckarbischofsheim 
13.03.22, 10.15 Uhr: 
3. Stationsgottesdienst in Waibstadt. 
 
Erstkommunion 2022 
Die Erstkommunionvorbereitung ist in vollem Gange. Manches ist 
wegen der Pandemie noch unsicher: Welche Auflagen wird es für 
die Erstkommuniongottesdienste geben? Wird der 3G-Nachweis 
tatsächlich kommen und welche Auswirkungen hat dies auf unsere 
Gottesdienste? Aktuell wollen wir an den Terminen festhalten. Hier 
nochmals die Kommuniontermine: 
Sonntag, 24. April: In Waibstadt (ein oder zwei Gottesdienste) 
Sonntag, 01. Mai: In Eschelbronn mit Fragezeichen. Da es 19 Kinder 
sind, könnte es vom Platz her eng werden. Bestimmt gibt es zwei 
Gottesdienste 
Samstag, 07. Mai: Erstkommunionkinder aus Daisbach in Epfenbach 
Sonntag, 15. Mai: In Helmstadt für die Kinder aus Bargen 
Sonntag, 22. Mai: In Epfenbach für die Kinder aus Epfenbach, Rei-
chartshausen und Spechbach. Hier wird es drei oder vier Gottes-
dienste geben, da es viele Kinder sind. Wo genau diese Erstkom-
munionfeiern stattfinden, werde ich mit den Eltern besprechen.

Pfarrer Joachim Maier 
 
Segen bringen - Segen sein! 
Da das Sternsingen auch dieses Jahr auf kontaktlosen Wegen statt-
finden musste, setzten die Eschelbronner Sternsinger die Aktion mit 
ihrem „Segen durch den Briefkasten“ um. Die Segensaufkleber, 
eigens beschriftet, und persönliche Grüße packten sie in viele 
Eschelbronner Briefkästen. Auf Wunsch wurde mit gesegneter Krei-
de der Segen 20*C+M+B*22 auch auf die Haustür geschrieben. 
Viele Eschelbronner nahmen daran teil, auch online wurde gespen-
det. Firmanden*Innen unterstützten die Sternsinger-Aktion - allen 
Helfern und Helferinnen und Unterstützern sagen wir hier herzlichen 
Dank! 
Das Ergebnis spricht für sich: 1.803,- Euro. Damit schenken wir Kin-
dern die Hoffnung, dass sie sicher, geborgen und behütet leben 
können; Lesen und Schreiben lernen, um so später eine Ausbil-
dung, Arbeit, ein besseres Leben führen zu können. 
Danke! 

Beate Butschbacher 

Weitere Informationen finden Sie in unserem Pfarrbrief, der in der 
Kirche ausliegt, und auf unserer Homepage: www.se-waibstadt.de 

Neuapostolische Kirche
Datum Tag Uhrzeit Ort Veranstaltung
Sa. 12.02. 10.00 Uhr  Wiesloch KidsAktiv: Eislaufen
So. 13.02. 09.30 Uhr  Eschelbronn Gottesdienst
So. 13.02. 11.00 Uhr Eberbach Jugendgottesdienst,
    anschließend Programm
Mi.  16.02. 20.00 Uhr Eschelbronn Gottesdienst
Aufgrund des begrenzten Platzangebotes in der Neuapostoli-
schen Kirche Eschelbronn und der besonderen Hygiene-Maß-
nahmen wegen der Corona-Pandemie bitten wir Sie, vor einem 
Gottesdienstbesuch Kontakt mit dem Gemeindevorsteher auf-
zunehmen.
Kontaktmöglichkeiten finden Sie auf www.nak-heidelberg.de/
eschelbronn
Unsere Kirche befindet sich in der Neidensteiner Str. 39 in 74927 
Eschelbronn.
Weitere Informationen über unsere Gemeinde finden Sie im 
 Internet unter: http://www.nak-heidelberg.de/eschelbronn
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